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3.B eiblatt 

220 IA.B~ 

zu 227/J 

28 • .April 1958 

A n f' rag e, b e a n t w 0 r tun,.g 

Auf eine Anfrage der Abgeordneten Lola Sol a r und Genossen 

ist folgende Antwort des Bunclesminist ers für Justiz Dr. T s c h ade k 

eingelangt ~ 

Die mj r am 6~lVlärz 1958 zugekommene Anfrage der Abgeordneten Solar, 

Rehor und G8nossen, betreffend Bekämpfung der Jugendkriminalität, beehre 

ich mich mit einer durch die Kompliziertheit 'der Matorie bedingten Ver...; 

zögerung zu beantworten wie folgt' 

Das gegenwärtig nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen ande­

ren Ländern zu beobachtende Ansteigen der Jugendkriminalität darf nicht 

isoliert betrachtet, sondern muss in grösS-eren soziologischen Zusammen­

hängen als Symptom zahlreicher Gegebenheiteh unserer Zeit gewertet werden. 
I ' 

MassnaPJllen auf dem Gebiete der Strafrechtspflege werden daher für sich allein 

nur dieses Symptom - und auch dieses nicht mit hinreichender und anhalten­

der ~iiirksamkcdt -, nicht jodoch seine Ursachen treffen können. Eine auf 

Dauer vJirksame Bekämpfung der keineSYlegs plötzlich, sondern seit längerer 

Zeit allmählich ansteigenden Jugendkriminalität, kann daher nur von komplexen 

Massnahmen etwartot werder.., die das Übel an seinen Wurzeln erfas'sen. Solche 

Massnahmen werden aber nur zum geringeren Teil in dEin Ztistäncligkeitsbereich 

des Bundesministcriums für'Justiz fallon. 

Die Behördon und KörpcrschaftE::n, die sich mit den Problemen unserer Ju­

gend mittelbar odor unmi ttolbar befassen, vc;rschliessen sich keines'Vvegs die­

sor Erke:t1lltnis. Dies bev70ist eine Reihe von für dio nä?hste Zeit geplanten 

Enqu~ten, die sich sämtliche mit der Erforschung dor tieferen Ursachen der 

Jugendkriminalität und der Erkundung wirksamer und boi den gegebenen Mög­

lichkci ten auch realisierbarer Mittel zu ihrer Bekämpfung befassen werden. 

Folgende Veranstaltungen dieser Art sind vorgesehen: 

1. Für den 25~April 1958 hat das Bundesministerium für ~oziale Vorwal-
~n V"~en -

tung eine Enquote üb8r das Thoma IIJugend und Gosollschaft"/einborufeno 

2. In der Zeit vom 2. bis 9.1,'Lai 1958 "vird das :Sundusministerium für 

Unterric'ht in Salzburg eine Tagung üb er das Thema "Jug~nd in Not" abhalten .. . . 
3. Voraussichtlich am 29. und 30.Mai 1958 YJird die Arb ci tsg8meinschaft 

für öffontliche Fül~sorge und Jugendwohlfahrtspfloge in Salzburg zu {:jiner 

Tagung zusammentr8ten~ die der B :cantvvortung von acht vom Bundesminist Grium 

für Justiz gestellton grundlegenden Fragen üb er eine Änderung oder Neuge­

staltung des Jugendstrafrechtes i.vv.S. gewidmet ist. 
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6. Bei:)latt . B~:i,_blatt zur Parlamentskorr..(3sJ2...0ndenz 2~. April 1958 

c) Schliessl:Lch wurden die AnklC1geb1J.örden ersucht ~ in Fiillen bedingter Ver­

urteilung jugendl;i.cher Rechtsbrecher auf deren ei ngehende Belehrung über 

Wesen und Folgen dieser Massnahmen zu dringen., d.a nur so der beabsichtigte 

Erziehungserfolg.erreicht werden kann. 

d) Das Bund.esministerium für Justiz plant, dem Ministerrat ehestens den· 

Ent'wurf ei nes Bundesgesetzes vorzulegen. in uem u. a. eine Ergänzung des § 11 

Abs. 1 Z.2 des Jugendgerichtsgesetzes 1949 vorgesehen werden soll, wonach 
\ 

nicht wie nach gegenwärtig geltendem Recht nur auf Freiheitsstrafe bis zu 

zehn Jahren, sondern'auf Freiheitsstrafe bis zu fünfzehn Jahren zu ~rkennen. 

ist J wenn ei n jugendlicher Rechtsbrecherdes Verbrechens des Mordes schuldig 

erkannt worden ist, die Tat aus niederem Be\'I1eggrund begangen hat und der Täter 

zur 'l'atzei t das 16. Lebensjahr bereits zurückgelegt hat. 

Abschliessend darf nicht unerwähnt blei ben, dass nicht nur das Ansteigen 

der Jugendkriminalität im engeren Sinne, d.i. der Kriminalität der 14- bis 

l8jährigen. sondern auch das Ausmass der Kriminalität der sogenannten 

Heranwachsend'en (der 18- bis 21jährigen) und darüber hinaus das der Kriminalität 

der ~rwachsenen jüngerer Jahrgänge begründete Besorgnis hervorruft. Das Höchst­

nass der'Freiheitsstrafe, die über einen Rechtsbrecher, der das -20. Lebensjahr 

noch nicht zurückgelegt hat, verhängt werden kann, beträgt nach § 52 StG. 

20 Jahre. In dem in lit.d bereits e~Nähnten Gesetzent~urf soll vorgesehen 

werden, dass. die nach geltendem Recht mögliche ausserordentliche Milderung 

e::.ner angedrohten lebenslangen Freiheitsstrafe beim Verbrechen des }/[ordes 

ausgeschlossen ist, wenn der Täter den Mord aus niederen Beweggründen begangen 

hat; ferner soll die nach geltendeo Recht bereits n?ch Verbüssung von fünfzehn 

Jahren mögliche heetingte Entlassung des Strafgefangenen bei lebensla!".gen 

FrGiheitsstrafen ausgeschlossen werden. 

-.-.-.-.-
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